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Erster Teil

Einleitung

Die Bevölkerungsstruktur in Deutschland hat sich seit den 1950er Jahren
erheblich verändert. Durch Zuwanderung und demografischen Wandel ist
die Gesellschaft mannigfaltiger geworden. Das Bild des „Deutschen“ ist fa-
cettenreicher als je zuvor. Elemente fremder Kulturen etablieren sich nach
und nach zu Selbstverständlichkeiten im modernen Deutschland. Diese kul-
turelle und gesellschaftliche Umformung geschieht indes nicht ohne Rei-
bungen. Besonders eindrücklich treten diese in der öffentlichen Schule zu-
tage.1 Dies findet seinen Grund darin, dass diese den einzigen Ort darstellt,
an welchem in der Gesellschaft vorhandene kontroverse Positionen unaus-
weichlich aufeinandertreffen,2 während im privaten und halböffentlichen
Bereich eine weitgehende Segregation möglich ist – und auch stattfindet.3

Schule stellt sich daher als „Gesellschaft unter dem Brennglas“ dar.4 Mit
dieser faktischen Stellung ist eine immense Verantwortung für den gesamt-
gesellschaftlichen Integrationsprozess verbunden, die kaum überschätzt wer-
den kann. Angesichts der pluralen Überzeugungen der Betroffenen und der
Tatsache, dass es unmöglich ist, allen Wünschen in der Schule voll Rech-
nung zu tragen,5 müssen Kompromisse gefunden werden.6 Dabei ist zu be-
achten, dass Schule insgesamt ein höchst sensibler Bereich ist.7

Insbesondere die zunehmende Präsenz des Islam in Deutschland8 stellt
die öffentliche Schule vor teilweise neue Herausforderungen, teilweise vor
alte Konflikte in neuem Gewand.9 Dabei geht es in erster Linie um die Be-
freiung vom Schulunterricht, soweit Sexualerziehung, Sport oder Schwim-
men stattfinden. Daneben stellen Klassenfahrten ein Problemfeld dar. Erfor-
derlich ist immer wieder eine Grenzziehung zwischen Toleranz gegenüber

1 Rixen, NJW 2003, 1712, 1712.
2 Isensee, JZ 2010, 317, 322; Korioth/Augsberg, JZ 2010, 828, 832.
3 Korioth/Augsberg, JZ 2010, 828, 832.
4 Rixen, NJW 2003, 1712, 1712.
5 VG Hannover, KirchE 30, 248, 251.
6 VG Freiburg, InfAuslR 1994, 297, 298.
7 Adenau, NWVBl. 2004, 289, 289.
8 Aslan, S. 7.
9 Vgl. hierzu Füssel, KJ 1994, 500, 503.



dem Fremden und den Rechten der Betroffenen einerseits und dem unver-
rückbaren Wertekonsens andererseits. Dies gestaltet sich angesichts der
Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit der Konfliktlagen teilweise äußerst
schwierig. Allerdings beschränken sich die Herausforderungen, vor denen
die öffentliche Schule immer wieder steht, keinesfalls auf den Islam. Auch
von christlicher Seite werden zuweilen Unterrichtsbefreiungen begehrt, wo-
bei diese überwiegend als Wunsch auf Komplettbefreiung von der Schul-
pflicht als solcher auftreten. Dies ist die in der Praxis bedeutsamste, da häu-
figste Konstellation. Auch für die Zukunft wird dieses Thema aktuell blei-
ben, da mit einer Ausbreitung der Homeschooling-Szene weit in die
Gesellschaft hinein gerechnet wird.10 Vereinzelt werden jedoch auch Befrei-
ungen von einzelnen Fächern bzw. Unterrichtsgegenständen begehrt, die
mit den muslimischen vergleichbar sind. Hierbei lässt sich feststellen, dass
es für Christen faktisch schwieriger ist, eine Befreiung zu erreichen, als für
Muslime.11 Auf den ersten Blick erscheint der Verdacht naheliegend, es
würde mit zweierlei Maß gemessen. Es wird daher auch der Frage nach-
zugehen sein, inwiefern eine solche Ungleichbehandlung rechtlich begrün-
det ist.

Hier wie dort geht es im Kern um die Abwägung zwischen Glaubensfrei-
heit einerseits und staatlichem Bildungs- und Erziehungsauftrag anderer-
seits. Ziel dieser Bearbeitung ist es, die Thematik der religiös-weltanschau-
lichen Befreiungsbegehren vom Schulunterricht umfassend zu beleuchten
und Grundsätze für die Abwägung im Einzelfall herauszuarbeiten.

A. Einführung

Schule und Recht – dieses Begriffspaar ist immer wieder Gegenstand
wissenschaftlicher Diskurse.12 Sowohl aus pädagogisch-sozialwissenschaft-
licher Sicht als auch aus Kreisen der Rechtswissenschaft werden Reichweite
und Grenzen der pädagogischen Freiheit beziehungsweise der rechtlichen
Ausgestaltungsmöglichkeiten problematisiert.13 In der Tat werfen gesell-
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10 Spiegler, RdJB 2005, 71, 81. Auch Reimer/Thurn, JuS 2008, 434, 434 bezeich-
nen das Homeschooling als „brisanter werdendes gesellschaftliches Problem“.

11 OVG Lüneburg, Urteil vom 5. März 2003 – 13 LB 4075/01, BeckRS 2003,
21933.

12 Vgl. z. B. Berkemann, RdJB 1974, 8, 11 ff.; Niehues, DVBl. 1980, 465, 469;
Roellecke, in: FS Faller, 187, 199; ders., in: FS Geiger, 342, 343; Kühne, in: DÖV
1991, 763, 766 spricht das Problem der pädagogischen Freiheit als Hindernis voll-
ständiger Durchsetzung von Erziehungszielen an.

13 Vgl. Bryde, DÖV 1982, 661, 663; Heckel, DÖV 1963, 442, 442; Niehues,
DVBl. 1980, 465, 466; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 151; Roellecke, in:



schaftliche Wandlungen, die sich auch in der Schule niederschlagen, immer
neue Fragen der Wechselbezüglichkeit zwischen Pädagogik und Recht
auf.14

Die Schule ist in erster Linie pädagogisch geprägt,15 sie dient dem Ler-
nen von Wissensinhalten und dem Erlernen des Lebens in der Gemein-
schaft, das heißt des sozialen Umgangs mit anderen. Jedoch kann Schule
ohne Recht nicht auskommen. Schon der organisatorische Ablauf der Insti-
tution Schule erfordert Regeln,16 die – notfalls gegen den Willen Einzel-
ner – durchgesetzt werden können. In dieser Hinsicht ist Recht also unver-
zichtbar. Allerdings beschränkt sich die Notwendigkeit rechtlicher Grund-
lagen nicht auf das „Wie“, sondern erstreckt sich erst recht auf das „Ob“.
Dass es überhaupt Schulen gibt und diese grundsätzlich für jeden Bürger
verpflichtend sind, muss rechtlich geregelt sein, ebenso wie die Frage nach
zulässigen Lehrinhalten.

Damit steht jedoch noch nicht fest, wie die rechtliche Ausgestaltung der
Schule möglich ist. Vor dem Hintergrund der Wechselbezüglichkeit zwi-
schen Pädagogik und Recht17 lassen sich Besonderheiten feststellen. Zum
einen erfordert Pädagogik einen Spielraum des Lehrers.18 Starre Regelun-
gen, mit denen sich jeder Einzelfall eindeutig entscheiden ließe, wären
nicht nur praktisch unmöglich,19 sondern auch pädagogisch verfehlt.20 Er-
ziehung lebt vom Dialog zwischen Erzieher und Erzogenem,21 hier also
Lehrer und Schüler. Ein und dieselbe pädagogische Maßnahme kann sich
nicht nur in ihrer Wirkung auf verschiedene Schüler unterscheiden, son-
dern auch im Hinblick auf denselben Schüler zu verschiedenen Zeitpunk-
ten seiner Entwicklung. Die Auswahl des eingesetzten Mittels bleibt
grundsätzlich dem Geschick des jeweiligen Lehrers überlassen. Das Ziel
dagegen muss rechtlich geregelt sein. Anders formuliert: Konsens muss be-
stehen hinsichtlich der Ziele der Erziehung, Freiheit dagegen hinsichtlich
des Weges.
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FS Geiger, 342, 343; Pietzcker, JuS 1979, 710, 714; Umbach, in: FS Faller, 111,
119.

14 Zimmermann, LKV 2010, 394, 399.
15 Heussner, FS Stein, 111, 121.
16 Roellecke, in: FS Geiger, 342, 357.
17 Roellecke, in: FS Geiger, 342, 346 spricht von gegenseitiger „Störung“.
18 BVerfGE 47, 46, 83; Bryde, DÖV 1982, 661, 663; Heckel, DÖV 1968, 371,

374; Zimmermann, LKV 2010, 394, 399.
19 Heussner, FS Stein, 111, 121; Thiel, S. 205.
20 BVerfGE 47, 46, 83; vgl. auch Bryde, DÖV 1982, 661, 668; Heckel, DÖV

1963, 442, 444; Löhning, S. 81; Zimmermann, LKV 2010, 394, 399.
21 Vgl. Kühne, in: DÖV 1991, 763, 765; Roellecke, in: FS Geiger, 342, 347 so-

wie Thiel, S. 205.


